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1 Einleitung

Als im Frühjahr 2020 die Covid-l9-Pandemie Europa erreichte, schlug überall die

Stunde der Exekutive. In der Schweiz traten täglich Bundesrätinnen und Bundes-

räte an Medienkonferenzen auf, um direkt zur Bevölkerung zu sprechen. Auch in

den Nachbarländern war die Landesregierung sehr präsent: Die deutsche Kanzlerin

Merkel rechnete am Fernsehen ihren Bürgerinnen und Bürger vor, wie der R-Faktor

funktioniert und der französische Präsident Macron beschwor den Krieg gegen ein

Virus herauf. Von Parlamenten und ihren Mitgliedern hörte man wenig. In der

Schweiz brach die Bundesversammlung die laufende Frühjahrssession ab, berief

sich auf die vom Bundesrat erlassenen Notverordnungen und zog sich zurück. Man

schien im ersten Moment auf sie verzichten zu können - das Zeptet lag beim Bun-

desrat und bei den zuständigen Behörden. Erst Anfang Mai 2020 kehrte die Bun-

desversammlung mit der Durchführung einer ausserordentlichen Session auf die

politische Bühne zurück und nahm ab der Sommersession eine zunehmend akti-

vere Rolle bei der Bewältigung der Krise ein. Im Herbst 2020 beriet und verabschie-

dete sie im Dringlichkeitsverfahren innerhalb einer Session das Covid-19 -GeseIz,z

das diejenigen Covid-l9-bezogenen Massnahmen im ordentlichen Recht veran-

kert, die nicht basierend auf das Epidemiengesetz ergriffen werden können.

Die Schwäche des Parlaments in einem entscheidenden Moment - ist sie sym-

ptomatisch oder in erster Linie auf die ausserordentlichen Umstände der Covid-
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l9-Pandemie zurückzuführen? Der folgende Beitrag geht u.a. auch dieser Frage

nach. Nach einer Einführung in die institutionellen Besonderheiten und die Funk-

tionsweise des National- und Ständerats zeigen wir in einem zweiten Teil, wie die

Macht des schweizerischen Parlaments formal und faktisch eingeschätzt wird. Im
letzten Teil präsentieren wir zwei zentrale Entwicklungen des Parlaments: die

zunehmende Professionalisierung sowie den Einfluss der Interessengruppen und
diskutieren, wie diese die Bundesversammlung beeinflussen.

Die Schweizerische Bundesversammlung -
die oberste Gewalt im Bund

Regierung und Parlament sind in der Schweiz nicht mit gleich langen Spiessen aus-

gestattet. Die schweizerische Bundesverfassung ist nicht auf ein Gleichgewicht der

Gewalten ausgelegt, so wie dies in anderen Ländern der Fall ist, sondern auf die

Vorherrschaft des Parlaments als demokratisch-föderalistischer Volksvertretung.

In der Bundesverfassung wird dies durch Art. 148 Abs. I deutlich: <Die Bundesver-

sammlung übt unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt

im Bund aus.> Die Bundesversammlung sitzt folglich am längeren Hebel (Lüthi

20l7),was sich auch daran zeigt, dass auf Bundesebene die Legislative das Wahlor-

gan von Exekutive und Judikative ist (Vatter 2020a).

Das Verhältnis der Legislative zur Exekutive und Judikative

Im Gegensatz zu parlamentarischen Demokratien, in denen die Kabinettsmitglie-

der in der Regel auch im Parlament yertreten sind, ist in der Schweiz die personelle

Gewaltenteilung verwirklicht. Die Mitglieder der Regierung verfügen zwar häufig

über politische Erfahrung als Parlamentsmitglied, dürfen aber der Bundesver-

sammlung nicht mehr angehören. Der Legislaturzyklus ist auf vier Jahre festgelegt

und die Regierung bleibt im Amt, auch wenn das Parlament - oder das Volk - bei

konkreten Sachvorlagen während der Legislatur anders entscheidet, als es der Bun-

desrat vorgeschlagen hat. Der Bundesrat verfügt aber dennoch nicht über die glei-

che Unabhängigkeit, die in einem präsidialen System der Präsidentin oder dem

Präsidenten zukommt, denn gewählt wird der Bundesrat vom Parlament. Zsdem

hat der Bundesrat kein Vetorecht gegen Beschlüsse der Bundesversammlung. Dage-

gen haben die Beschlüsse des Parlaments - wiederum im Unterschied zu parlamen-

tarischen Demokratien - bei Nichteinigkeit keine Misstrauensvoten oder gar den

Sturz der Regierung zur Folge.

Auch gegenüber der |udikative ist die Bundesversammlung weitgehend unab-

hängig. Anders als in vielen europäischen Staaten gibt es in der Schweiz kein aus-

schliesslich frir die Verfassungsgerichtsbarkeit zuständiges Gericht. Das Höchstge-

richt der Schweiz ist das Bundesgericht, das auch Verfassungsgericht ist. Von den

Kantonen beschlossene Gesetze kann das Bundesgerichtzwar auf ihre Verfassungs-

mässigkeit überprüfen, gegebenenfalls für verfassungswidrig erklären und dem

kantonalen Gesetzgeber vorschreiben, wie er zu legiferieren hat. Demgegenüber ist

das Bundesgericht verpflichtet, Bundesgesetze anzuwenden, selbst wenn es zum

Schluss kommt, dass ein Bundesgesetz oder eine bundesgesetzliche Bestimmung

verfassungswidrig ist. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist in der Schweiz somit sach-

lich beschränkt (durch Art. 190 BV),3 da Bundesgesetzetrotz allenfalls festgestellter

Verfassungswidrigkeiten anzuwenden sind (Reich 2020).

Die Vereinigte Bundesversammlung, National- und 5tänderat

Die schweizerische Legislative besteht aus zwei gleichgestellten Parlamentskam-

mern. Der grossen Kammer, dem Nationalrat, gehören 200 Volksvertreterinnen

und Volksvertreter an, in der kleinen Kammer, im Ständerat, sitzen 46 Vertreterin-

nen und Vertreter der 26 Kantone. Zusammen bilden die beiden Kammern die

Bundesversammlung.

Die beiden Räte kommen zur Vereinigten Bundesversammlung zusammen'

um beispielsweise Wahlen wie die Bundesratswahl vorzunehmen. Die Zusammen-

künfte der Vereinigten Bundesversammlung werden von der Präsidentin oder dem

Präsidenten des Nationalrats geleitet.

Ansonsten behandeln die beiden Parlamentskammern alle Vorlagen getrennt

voneinander. Die beiden Ratspräsidentinnen bzw. -präsidenten bestimmen, wel-

chem Rat die Erstbehandlung zukommt, dies in der Regel aufgrund des Kriteriums

der Geschäftslast sowie der Dringlichkeit. Bei Uneinigkeit entscheidet das Los. Diese

Zuteilung kann eine zentrale Rolle spielen bei der Frage, welcher Rat mehr Einfluss

auf die Abänderung einer Gesetzesvorlage hat. Dem Ständerat wird derzeit ein stär-

kerer Einfluss zugeschrieben, da er häufiger erstberatend ist (Mueller et al. 2020).

Die Aufgaben der Bundesversammlung

Die durch Bundesverfassung und Parlamentsgesetz festgeschriebenen Tätigkeiten

der Bundesversammlung können in die vier zentralen Kernbereiche Gesetzgebung

sowie Wahl-, Kontroll- und Repräsentationsfunktion unterteilt werden. Dazu kom-

men neuere Aufgaben wie die Mitwirkung an der Aussenpolitik und der Planung

der Staatstätigkeit (Vatter 2020a).

Gesetzgebung

Gesetzgeber in der Schweiz sind das Parlament und das Volk: Die Bundesgesetze

werden von der Bundesversammlung erlassen, unterstehen aber dem fakultativen

Referendum. Das Parlament kann auf der nationalen Ebene Gesetze erlassen, die in

den Kompetenzbereich des Bundes fallen. Weiter kann das Parlament dem Volk

und den Kantonen Anderungen der Bundesverfassung vorschlagen, Bundesbe-

schlüsse erlassen und internationale Abkommen genehmigen.

Das Gesetzgebungsverfahren erfolgt nach einem mehrstufigen Prozess, der

vier Phasen umfasst. Die erste Phase ist der Auslösungsprozess: Ein Gesetzgebungs-
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prozess wird entweder vom Bundesrat durch sein Initiativrecht oder vom Parla-

ment durch Motionen oder parlamentarischen Initiativen ausgelöst. Die beiden

Instrumente Motion und parlamentarische Initiative unterscheiden sich bezüglich
ihrer Wirkung auf die Ausarbeitungsphase: Eine von beiden Ratskammern ange,

nommene Motion wird vom Bundesrat umgesetzt, eine von den Kommissionen
beider Räte angenommene parlamentarische Initiative wird von der zuständigen

Kommission direkt umgesetzt. So kann ein Gesetzesentwurf auf Vorschlag eines

Ratsmitglieds, einer Fraktion oder einer Kommission durch parlamentarische Ini-
tiative oder auch eines Kantons durch einer Standesinitiative angeregt werden.

Bevor die zuständige parlamentarische Kommission mit der Ausarbeitung des

Gesetzesentwurfs beginnen kann, benötigt sie die Zustimmung der Kommission
des anderen Rats oder die Zustimmung beider Räte. In den letzten fahrzehnten
reichten die Parlamentsmitglieder deutlich mehr Vorstösse ein als früher (Lüthi
2017;Yaller 2020a). Ratsmitglieder nutzen diese parlamentarischen Instrumente
zur Anregung eines Gesetzgebungsprozesses durchaus auch zur eigenen Profilie-
rung und reichen Vorstösse immer häufiger ohne Mitunterzeichnende ein, um ihre
individuelle Aktivität stärker zu demonstrieren (Vatter 2020a; Zumbach et al. 2019).

In der Ausarbeitungsphase hat entweder der Bundesrat oder eine parlamenta-
rische Kommission die Federführung. Bei Vorlagen des Bundesrats kommt die

Bundesverwaltung zum Einsatz, die einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz erar-

beitet. Bei parlamentarischen Initiativen ist der Bundesrat nicht miteinbezogen und
die Zuständigkeit für die Ausarbeitung liegt bei der Parlamentskommission, die

sich thematisch mit der Vorlage beschäftigt. Darauf folgt die Vernehmlassung, bei
der alle wichtigen politischen Akteure die Möglichkeit haben, sich zum Gesetzes-

vorhaben zu äussern. Aufgrund der Vernehmlassung nimmt die vorparlamentari-
sche Phase wesentlich mehr Zeit in Anspruch als die folgende parlamentarische

Beratung (Sciarini 2014).

Nach der Vernehmlassung wird der Gesetzesentwurf von der Parlaments-

kommission oder der Parlamentsverwaltung fertig ausgearbeitet. Hat der Bundes-

rat den Gesetzesentwurf aufgrund seines Initiativrechts oder einer von den Räten

angenommenen Motion ausgearbeitet, unterbreitet der Bundesrat den Gesetzesent-

wurf den Räten mit einer Botschaft. Hat eine Parlamentskommission den Geset-

zesentwurf ausgearbeitet, unterbreitet sie ihn ihrem Rat mit einem erläuternden
Bericht, der die gleichen Anforderungen wie eine Botschaft des Bundesrats erfüllen
InUSS.

Während der parlamentarischen Überprüfungs- und Entscheidungsphase

beraten die beiden Parlamentskammern den Gesetzesentwurf nacheinander. Der

Gesetzesentwurf wird von den zuständigen Kommissionen vorberaten. Sofern die

erste Ratskammer Eintreten beschliesst, geht der Gesetzesentwurf in die Detail-
beratung, bei der jeder Artikel separat debattiert wird. Bestehen nach der ersten

Beratung Differenzen zwischen den beiden Ratskammern, so gehen die abweichen-

den Beschlüsse der einen Kammer zur Beratung an die andere zurück, bis eine Eini-

gung erreicht ist (Differenzbereinigungsverfahren). Bestehen nach gesamthaft drei
Detailberatungen in jeder Ratskammer immer noch Differenzen, wird eine Eini-
gungskonferenz eingesetzt, die einen endgültigen Kompromiss erzielen muss. In
der Einigungskonferenz hat sich in den letzten Jahren häufiger die Position des

Ständerats gegenüber der des Nationalrats durchsetzt (Freiburghaus 2018). Sobald

die Beschlüsse von National- und Ständerat übereinstimmen, führen beide Räte in
der letzten Sitzung eine Schlussabstimmung durch. Anschliessend wird der be-

schlossene Gesetzestext veröffentlicht. Das Parlament spielt im Gesetzgebungspro-
zesses eine sehr aktive Rolle und bringt bei knapp der Hälfte der Regierungsvorla-

gen Anderungen an (Mueller et al. 2020). Die Bundesversammlung greift somit
heute stärker in die Gesetzgebung ein als vor einigen Jahrzehnten und weiss sich
auch gegenüber Bundesrat und Verwaltung durchzusetzen (Vatter 2018). Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit einer Referendumsabstimmung: Bei ungef?ihr 7 Pro-
zenl der Gesetze wird das fakultative Referendum erfolgreich initiiert, wovon gut
40 Prozent in der Abstimmung erfolgreich sind (Linder et al. 2017; Vatter 2020a). In
diesem Fall tritt das zuvor vom Parlament erarbeitete neue Gesetz nicht in Kraft
und der Prozess beginnt allenfalls von Neuem.

Wahlen

Die Mitglieder der Bundesversammlung wählen Amtsträgerinnen und Amtsträger
der wichtigsten Bundesbehörden: Bundesrat, Bundespräsidentin/Bundespräsident.
Bundeskanzlerin/Bundeskanzler, Mitglieder des Bundesgerichts; und im Kriegsfall
den General der Schweizer Armee.

Die Wahl der Regierungsmitglieder wird jeweils nach den eidgenössischen
Wahlen durch das Parlament yorgenommen. Bereits drei Mal ist der Vorschlag für
eine Volkswahl der Regierung in einer Volksabstimmung gescheitert, das letzte Mal
im Jahr 2013. Eine Volkswahl des Bundesrats würde die Position der Bundesver-
sammlung schwächen, da sich der Bundesrat auf seine direkte Legitimation durch
das Volk berufen könnte (Schwarz et al. 2011: 39).

Für die Wahl einer Bundesrätin oder eines Bundesrats kommen eine Reihe
von formellen, aber auch von informellen Regeln zur Anwendung (vatter 2020b).
Neben dem Herkunftskanton und der parteipolitischen Zugehörigkeit sind die
Muttersprache und das Geschlecht der zu wählenden Person von Bedeutung. Die
Zauberformela für die parteipolitisch gleiche Regierungszusammensetzung galt
von 1959 bis 2003. Seither ist die parteipolitische Zusammensetzung des Bundes-
rats flexibler. So war beispielsweise die stärkste Partei im Vergleich zu ihrem Sitz-
anteil in der Bundesversammlung in der Regierung über mehrere jahre deutlich
unter- oder während einer kurzen Periode 2008 sogar nicht vertreten,s während
andere Parteien gemessen an ihrer Wählerstärke in der Bundesversammlung in der
Regierung klar übervertreten waren oder sind. Diese Tatsachen führen nach den
eidgenössischen Wahlen und vor jeder Bundesratswahl zu heftigen Diskussionen;
Konsens herrscht aber darüber, dass die Zusammensetzung der Regierung in Bezug
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auf die Herkunftsregionen und zunehmend auch auf die Geschlechterzugehörigkeit

ausgeglichen sein muss.

Nicht nur bei den Bundesratswahlen, sondern auch bei den Wahlen in die

eidgenössischen Gerichte kommt den Fraktionen eine zentrale Bedeutung 2u.2003
hat die Bundesversammlung eine ständige Gerichtskommission zur Vorbereitung
der Wahlen in die Gerichte geschaffen, damit die Vorbereitungsaufgaben nicht
allein den Fraktionen überlassen werden. Die Gerichtskommission als Kommission
der Vereinigten Bundesversammlung kann als koordinierendes Organ eine seriöse

Prüfung der von den Fraktionen vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten
vornehmen, was insbesondere durch die Schaffung neuer eidgenössischer Gerichte
(Bundesstrafgericht, Bundespatentgericht und Bundesverwaltungsgericht) not-
wendig wurde, da dadurch die Anzahl der durch die Bundesversammlung zu wäh-
lenden Richterinnen und Richter stark gestiegen ist.

Kontrollfu nktion

Das Parlament legt die Tätigkeitsbereiche des Bundesrats und der Bundesverwal-

tung fest und übt die Oberaufsicht darüber aus. Weiter ist das Parlament für die

Aufsicht der Tätigkeiten der Bundesgerichte und aller anderer Organe zuständig,

denen Bundesaufgaben übertragen sind.

In den klassischen parlamentarischen Demokratien kommt den Oppositions-
parteien die Aufgabe zu, die Tätigkeit der Regierung kritisch zu beurteilen und im
Hinblick auf die nächsten Wahlen in der Öffentlichkeit breit auszudiskutieren. Als
Ultima Ratio kann dabei die Regierung je nach System sogar gestürzt werden. Die
schweizerische Konkordanzdemokratie, die auf den Einbezug aller wichtigen poli-
tischen Kräfte in der Regierung aufgebaut ist, übertrug die Verantwortung für die

Regierungskontrolle der Bundesversammlung (Mastronardi 1991; Storz et al. 2018;

Yatter 2020a). Damit die Bundesversammlung diese Verantwortung wahrnehmen
kann, stehen ihr verschiedene Organe zur Verfügung. Abbildung 7.I zeigt die par-

lamentarischen Kontrollorgane in der Schweiz.

Zentrales Organ der parlamentarischen Oberaußicht sind die Geschäftsprü-

fungskommissionen (GPK) beider Räte. Sie überprüfen, ob Regierung, Verwaltung
und |ustiz ihre verfassungs- und gesetzesmässigen Aufgaben erfüllen (Lüthi 2017).

Ein wichtiges Instrument der Oberaufsicht stellt der Geschäftsbericht des Bundes-

rats und der eidgenössischen Gerichte dar. Die Bundesverfassung verpflichtet den

Bundesrat, jährlich einen Bericht über seine Geschäftsführung im vergangenen

]ahr abzugeben, der von den GPK vorberaten und von den Räten in der Sommer-

session behandelt wird. Daneben gibt es die laufende Kontrolle, die von den GPK

vorwiegend in der Form von Inspektionen durchgeführt wird. Stellen die GPK
Mängel fest, können sie Empfehlungen aussprechen, die sich an den Bundesrat oder

das zuständige Departement richten (Lüthi 2017).

Um Vorkommnisse von grosser Tragweite in der Bundesverwaltung abzuklä-

ren, werden von den Räten parlamentarische Untersuchungskommissionen (PUK)

Abbildung 7.1: Parlamentarische Kontrollorgane in der Schweiz (Stand 2017)
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eingesetzt. Sie haben weitgehende Kontrollrechte, sind aber auf die Untersuchung

einer bestimmten Frage beschränkt (tüthi 20L7). Die Geschäftsprüfungsdelega-

tion (GPDel) wurde 1991 als weiteres Kontrollinstrument als Folge der <Fichen-

Affäre> durch die damalige PUK ins Leben gerufen (Vatter 2020a). Ebenfalls dank

einer PUK existiert die Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK). In diesem

Schema ist die PUK das einzige nicht ständige Kontrollorgan, das aber kaum über

weiter reichende Kompetenzen als die beiden Delegationen verfügt (Storz et al.

2013). Der Nationalrat kennt zusätzlich das Instrument der Fragestunde, die aber

von den Nationalratsmitgliedern auch dafür genutzt wird, um an Informationen

aus der Verwaltung zu gelangen oder um eine öffentliche Plattform zu erhalten

(Bailer 2011: 303).
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NationalratStänderat
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GPK-N (25)GPK-S (1 3)
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3 Die Mitglieder der Bundesversammlung

Die Zusammensetzung der Ratskammern

Die Mitglieder der beiden Parlamentskammern repräsentieren sowohl ihre Wäh-

lerschaft wie auch ihren Herkunftskanton und werden von den Stimmberechtig-

ten in den jeweiligen Kantonen gewählt. feder Kanton bildet einen eigenständigen

Wahlkreis.
Die 200 Sitze des Nationalrats werden im Verhältnis der Anzahl Einwohnerin-

nen und Einwohner pro Kanton auf die 26 Kantone verteilt, wobei jeder Kanton das

Recht auf mindestens einen Sitz hat. Bei den letzten durchgeführten Nationalrats-

wahlen im Jahr 2019 standen den sechs kleinsten Kantonen AI, AR, GL, NW OW
und UR je ein Sitz zu, die Delegation der grössten Kantone ZH und BE umfasst

zurzelt 35 respektive 24Sitze.
Der Ständerat hingegen ist die Kammer der Kantone, wobei jeder Kanton zwei

Sitze besetzen kann, den ehemaligen Halbkantonen AI, AR, BL, BS, NW und OW
steht je ein Sitz zu.

Effekte des Majorz- und Proporzverfahrens

Die Organisation der Wahlen in den Ständerat ist Angelegenheit der Kantone, was

zu einer Vielzahl an Besonderheiten führt und allgemeingültige Aussagen kaum

zulässt. Das häufig angewandte Majorzsystem (ausser in den Kantonen |ura und

Neuenburg) befördert Kandidierende, die aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres

politischen Profils über ihre eigene Partei hinaus Stimmen holen können. Die par-

teipolitische Zusammensetzung des Ständerats unterscheidet sich deshalb stark von

der des Nationalrats (Vatter 2020a). Die beiden traditionellen Parteien der bürger-

lichen Schweiz, die Christlich-demokratische Volkspartei (CVP) und die Freisin-

nig-Demokratische Partei (FDP), dominierten den Ständerat lange Zeit. Mittler-
weile ist ihre Dominanz nicht mehr so unangefochten wie früher: In der aktuellen

Legislatur verfügen die CVP und die FDP mit 25 der 46 Sitze über so wenige Sitze

wie noch nie, dafür sitzen fünf Mitglieder der Grünen im Ständerat. Die grösste

Partei der Schweiz, die Schweizerische Volkspartei (SVP) und auch die Sozialdemo-

kratische Partei (SP) sind im Ständerat hingegen wesentlich schwächer vertreten als

im Nationalrat.
Für die Wahl in den Nationalrat ist in der Bundesverfassung (Art.149 Abs. 2)

ein Proporzsystem vorgeschrieben, in den Kantonen mit nur einem Sitz kann dies

aber nicht eingehalten werden. Das Wahlsystem stellt eine wichtige institutionelle

Rahmenbedingung der Repräsentationsfunktion dar. Häufig begünstigt das Pro-

porzsystem Mehrparteiensysteme und erhöht die Chancen neuer politischer Strö-

mungen, ins Parlament einzuziehen. Tatsächlich hat das in der Schweiz I9l9 einge-

führte Proporzsystem für die Wahlen in den Nationalrat zu einer parteipolitisch

breiteren Vertretung in der Volkskammer geführt.

Bei den Proporzwahlen werden die zur Verfügung stehenden Sitze proportio-

nal z;ur Parteienstärke zugeteilt. In der Schweiz haben die Wählenden zudem die

Möglichkeit, die Wahllisten zu verändern. Sie können einzelne Kandidierende dop-

pelt aufführen (kumulieren) und Kandidierende aus verschiedenen Listen wählen

(panaschieren). Somit kann die Wählerschaft auch bei Nationalratswahlen partei-

übergreifend ihre Vorlieben für einzelne Kandidierende zum Ausdruck bringen.

Der Nationalrat bildet die parteipolitischen Präferenzen der Schweizer Bevölke-

rung unterschiedlich gut ab: In kleinen Kantonen mit wenigen Sitzen werden in der

Regel trotz breiten Angebots nur Kandidierende von ein bis drei Parteien in den

Nationalrat entsendet, während sich die Nationalratsdelegationen in den bevölke-

rungsstarken Kantonen aus Mitgliedern von bis zu acht Parteien zusammensetzen

(Vatter 2020a). Seit der Einführung des Proporzsystems 1919 bis Anfangs der

l99ger-Jahre war die Sitzverteilung im Nationalrat sehr stabil, die bürgerlichen Par-

teien vereinten etwa zwei Drittel der Sitze auf sich, die Linke ein Drittel. Dabei

kamen auf die vier dominierenden Parteien FDP, CVR SP und SVP rund 80 Pro-

zenlaller Sitze (Vatter 2020a).

Umwälzungen im ParteiensYstem

Die letzten |ahrzehnte waren von grösseren Umwälzungen im Parteiensystem

geprägt. Die SVP steigerte ihren wähleranteil ab Mitte der 199oer-Jahre stark.

Auch wenn die Volkspartei bei den jüngsten Wahlen im Herbst 2019 Verluste ein-

fuhr, ist sie seit 2003 die stärkste Kraft im Nationalrat, während sowohl die FDP

wie auch die CVP über die Zeit gesehen über immer weniger Sitze verfügen. Im

Gegensatz zu anderen politischen Systemen Westeuropas polarisierte sich die

Schweizer Parteienlandschaft in den letzten Jahrzehnten stark, sodass sich die

Koalition der grossen Parteien seit den 199Oer-fahren um 30 Prozentpunkte redu-

ziert hat. Diese Polarisierung der Parteien führt zu einem deutlich angewachse-

nen Konfliktgrad im Parlament (Traber 2015). Der Sitzanteil der SP war seit den

I97}er-Jahren ebenfalls Schwankungen unterworfen. 1979 trat der erste National-

rat der Grünen Partei sein Amt an. Seither konnte sich die Umweltpartei im Parla-

ment behaupten und ihre Delegation stetig ausbauen. Seit dem Eintritt der Grünen

in die Bundesversammlung gingen Verluste der SP häufig als Gewinne an die Grü-

nen, doch weil zeitweilige Verluste der Grünen die Gewinne der SP ausglichen,

blieb das linke Lager relativ unverändert. Die letzten Wahlen 2019 brachten unüb-

lich grosse Sitzverschiebungen mit sich und standen ganzimZeichen der <Klima-

und Frauenwahln (Vatter 2020a): Die Grüne Partei konnte ihre Sitzzahl im Natio-
nalrat verzweieinhalbfachen, die Grünliberalen mehr als verdoppeln. Die SVP

büsste mit zwölf Sitzen so viel ein wie noch keine andere Partei bei einem Wahl-

gang nach der Einführung der Proporzwahl und die SP weist mit noch 39 Sitzen

den niedrigsten Sitzanteil ihrer Geschichte im Nationalrat auf. AbbildungT.2 zeigt

die aktuelle parteipolitische Zusammensetzung der Bundesversammlung und des

Bundesrats im Verhältnis zur Parteienstärke in der Gesamtbevölkerung.
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Abbildung 7.2: Parteipolitische Zusammensetzung Bundesversammlung/Bundesrat im Vergleich mit Parteien-
präferenz, Dezember 2019 (in o/o)

2017).6 Dies wird zum einen mit der zunehmenden Polarisierung des Konflikts
zwischen den Fraktionen innerhalb des Parlaments erklärt (Traber 2015) und zum
anderen mit gestiegener Disziplinierung innerhalb der Fraktionen (Bailer 2018;

Bailer et al. 2015), aber auch mit der Öffentlichkeit der Abstimmungen (Hug et al.

2014). Gleichzeitig sind die Fraktionen weniger kompromissbereit: So ist beispiels-

weise der Anteil der Schlussabstimmungen, bei denen alle grossen Parteien zustim-
men, viel niedriger als noch in den l990er-|ahren (Traber 2015).

Im Ständerat erfolgt die Abstimmung seit 2013 ebenfalls elektronisch; ver-

öffentlicht werden die individuellen Abstimmungsentscheide aber nur bei Ge-

samt- oder Schlussabstimmungen. Zum Abstimmungsverhalten des Ständerats

vor Einführung der elektronischen Abstimmungsanlage liegen nur vereinzelte

Untersuchungen vor (Bütikofer 2014; Bütikofer et al. 2010). Sie zeigen, dass die

Veröffentlichung der individuellen Abstimmungsentscheide nicht nur im Natio-
nalrat (Hug etal.2014), sondern auch im Ständerat zu einheitlicherem Abstimmen
der Mitglieder der gleichen Partei führt (Benesch et al. 2020).

Repräsentation

Während die sprachregionalen Minderheiten in der Bundesversammlung der

Bevölkerung entsprechend vertreten sind, ist bei anderen Charakteristika ein

Repräsentationsdefizit festzustellen. So sind wie in anderen nationalen Parlamen-

ten auch männliche Akademiker zwischen 40 und 65 klar überrepräsentiert, ebenso

vollamtliche Mitglieder von Gemeinde- und Kantonsregierungen und Landwirte.
Ebenso dominieren selbstständig Erwerbende sowie Vollzeitpolitikerinnen und
-politiker in der Bundesversammlung gegenüber Angestellten (Pilotti et al. 2010,

2019). Viele Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise Frauen und Personen mit
Migrationshintergrund sowie Angehörige wenig privilegierter sozialer Schichten,
sind unterrepräsentiert. Über die Zeithatsich nicht nur die parteipolitische Zusam-
mensetzung der beiden Ratskammern verändert, sondern auch die soziologische.
Mittlerweile sind deutlich mehr Personen im Parlament vertreten, die relativ jung
bereits auf eine politische Karriere in der nationalen Legislative setzen und haupt-
beruflich der Politik nachgehen. Ebenfalls deutlich zugenommen hat der Anteil
Eltern kleiner Kinder. V. a. unter den Parlamentarierinnen sind viele während ihrer
Amtszeit Mütter geworden, was das Parlament in Bezug auf Vereinbarkeit, Mutter-
schaftsurlaub und Stellvertretungsregelungen vor neue Herausforderungen stellt
(Bütikofer 2014).

Gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung sind Frauen in der Schweiz

nach wie vor politisch untervertreten (Seitz 2020). Seit der Einführung des aktiven
und passiven Frauenstimmrechts auf nationaler Ebene im fahr I97I hat ihr Anteil
in der Bundesversammlung stetig zugenommen und bewegt sich heute mit gut
40 Prozent im Nationalrat international vergleichend betrachtet im oberen Bereich.
Im Ständerat sind Frauen in der aktuellen 51. Legislatur mit 26 Prozent allerdings
nur ganz leicht besser vertreten als vor 20 lahren, nachdem der Frauenanteil dazwi-
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Die SVP erlitt bisher nie erlebte Sitzverluste, auch die anderen Bundesratspar-
teien verloren alle an Sitzen, während die Grüne Partei ihre Sitzzahl im Nationalrat
verzweieinhalbfachen und die Grünliberalen mehr als verdoppeln konnten.

Fraktionen

Zt den Organen der Bundesversammlung zählen auch die Fraktionen. Angehörige
der gleichen Partei oder von sich ideologisch nahestehenden Parteien können eine
Fraktion bilden, wenn ihr mindestens fünf Mitglieder eines Rats beitreten.

Die Mitgliedschaft einer Fraktion ist für Nationalrätinnen und -räte die Vor-
aussetzung, um in Kommissionen Einsitz nehmen zu können. Fraktionen genies-

sen im Bundesparlament verschiedene institutionelle Rechte, weshalb es für Parla-
mentsmitglieder attraktiver ist, einer anzugehören, als fraktionslos zu politisieren.
Fraktionslose Parlamentsmitglieder können zwar eigenständiger auftreten - im
Idealfall beleben sie das Parlament mit Positionen, die kleineren Gruppen der
Bevölkerung wichtig sind und in den Fraktionen untergehen (Schaub 2019) -,
jedoch sind sie auch vom Zugangzu Positionen und zentralen Informationen aus-

geschlossen.

Innerhalb der Fraktionen werden die Ratsgeschäfte vorberaten. Dabei wird
für die meisten Geschäfte versucht, zu einer einheitlichen Position zu gelangen, die
die jeweilige Fraktion anschliessend im Rat sowie gegenüber Medien und Öffent-
lichkeit vertritt.

Abstimmungen

Seit 1994 werden im Nationalrat die Abstimmungen elektronisch durchgeführt und
sind öffentlich einsehbar. Die Fraktionen im Nationalrat stimmen mittlerweile
geschlossener ab als früher (Traber etal.2014), insbesondere im Vergleich zu ihren
Redebeiträgen, in denen sie sich weniger homogen präsentieren (Schwarz et al.
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schen längere Zeit rückläufig war. Das Proporzwahlverfahren im Nationalrat erklärt
den höheren Frauenanteil im Nationalrat allerdings nur beschränkt. Wie jüngere

empirische Untersuchungen gezeigt haben, benötigen Kandidatinnen noch mehr
als Kandidaten gute Listenplätze, um gewählt zu werden (Gilardi 2015; Gilardi et al.

2019). Der owomen-friendlp-Effekt des Proporzwahlrechts tritt darum vorwie,
gend in grossen Kantonen auf, da dort die Listenkonkurrenz gross ist und Parteien
Frauen mit attraktiven Listenplätzen gezielt fördern können. In kleinen Wahlkrei-
sen hingegen wurden lange Zeit nicht nur weniger Frauen aufgestellt, sie hatten
auch schlechtere Wahlchancen (Bütikofer et al. 2008: 656).

Die eidgenössischen Wahlen von 2019 gelten als <Frauenwahl>, da noch nie
zuvor so viele Frauen in den Nationalrat gewählt wurden (Giger et aI. 2021). Auf
den Wahllisten betrug der Frauenanteil 2019 40 Prozent, unter den Gewählten
42 Prozenl. Der Erfolg der Frauen ist aber nicht eine Folge einer verstärkten Wahl-
teilnahme der Wählerinnen, denn auch 2019 lag die Wahlteilnahme von Frauen

tiefer als die von Männern. Dafür waren Wählerinnen stärker gewillt, Kandidatin-
nen zu wählen und auch die Parteien betrieben gezrelt Frauenfürderung, indem sie

weibliche Kandidierende nicht nur auf gute Listenplätze setzten, sondern sie auch

finanziell stärker unterstützten als männliche (Gilardi et al. 2019; Tresch el al. 2020).

Der Frauenanteil variiert allerdings sehr stark zwischen den Parteien: Nach wie vor
weisen die Mitte-links-Formationen die höchsten Frauenanteile auf.

Die Parlamente anderer Länder weisen ähnliche Repräsentationsdefizite wie
die Schweiz auf. In der Schweiz wirkt sich allerdings der Umstand, dass nach wie
vor vom Ideal des Milizparlaments ausgegangen wird, verstärkend auf die Chan-
cenungleichheiten in Bezug auf das passive Wahlrecht aus, denn die grosse Mehr-
heit der Bevölkerung verfügt nicht über die Möglichkeiten, neben der angestamm-
ten Berufstätigkeit die für ein politisches Mandat notwendige Zeitund Flexibilität
aufzubringen bzw. gänzlich auf die Sicherheit oder das Einkommen aus einer ande-
ren Tätigkeit zu verzichten.

4 Organe und Organisation des Parlaments

Parlamentsleitung (Vorsitz und Büro)

Beide Räte wählen eine Präsidentin bzw. einen Präsidenten sowie je zwei Vizepräsi-
dentinnen oder -präsidenten aus ihren Reihen, die der entsprechenden Kammer
während eines |ahrs vorstehen. Die Ratsleitung obliegt dem sog. Büro, dem jeweils

Präsidentinnen oder Präsidenten, Vizepräsidenten oder -präsidentinnen, Stim-
menzählerinnen und Stimmenzähler und für den Nationalrat Fraktionspräsiden-
tinnen und Fraktionspräsidenten angehören. Die wichtigste Aufgabe der Büros

besteht in der Planung der Ratsarbeiten und der Erstellung der Sessionsprogramme.

Zudem wählt das Büro die Mitglieder in die einzelnen Kommissionen und ist bei
Wahlen für das Auszählen der Stimmen verantwortlich.

Parlamentsdienste

Den Räten und ihren Organen sowie den einzelnen Ratsmitgliedern stehen die Par-

lamentsdienste zur Verfügung und unterstützen die Bundesversammlung bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Parlamentsdienste stehen unter der Leitung der

Generalsekretärin oder des Generalsekretärs der Bundesversammlung und unter

der Aufsicht der Verwaltungsdelegation. Obwohl die Parlamentsdienste in den letz-

ten fahren wuchsen, sind sie im Vergleich mit ähnlich grossen Ländern ausgespro-

chen klein. So verfügen beispielsweise die österreichischen Parlamentsdienste über

430 Vollzeitstellen im Vergleich zu den 218 Stellen der Schweizer Parlamentsdienste.

Folglich gehören sie wohl immer noch zu den kostengünstigsten Parlamentsver-

waltungen (siehe auch die Studien vonZ'graggen2009 undZ'graggen et al. 2004).

Sessionen

Der National- und der Ständerat versammeln sich an festgelegten Daten in jeder

der vier fahreszeiten einmal zu einer ordentlichen, dreiwöchigen Session. Bei

Bedarf führt der Nationalrat Sondersessionen durch, um die angestaute Geschäfts-

last abzubauen. Dazwischen tagt das Parlament nicht, aber die Parlamentsmitglie-

der treffen sich in Abhängigkeit ihrer Funktion und Mitgliedschaft zu Büro-, Frak-

tions- und Kommissionssitzungen. Die Sitzungen der beiden Ratskammern sind

öffentlich und verlaufen gemäss bestimmten Regeln, die im Nationalrat strikter

sind als im Ständerat. So kennt der Nationalrat nicht nur Redezeitbeschränkungen,

sondern auch sechs verschiedene Behandlungskategorien,T die je nach Art und

Bedeutung des Geschäfts angewendet werden.

Im Unterschied zum Nationalrat gibt es im Ständerat keine Redezeitbeschrän-

kung und die Mitglieder reden von ihrem Platz aus. Diese eher ungewöhnlichen

Regeln tragen zur unterschiedlichen Debattenkultur im Ständerat im Gegensatz zum

Nationalrat bei, weshalb Ersterer auch als <chambre de röflexion> bezeichnet wird.

Kommissionen

Kommissionen sind Ausschüsse des Parlaments und beraten die ihrem Fachbereich

zugewiesenen Geschäfte vor. 1992 wurden imZug der Parlamentsreform die vor-
herigen Ad-hoc-Kommissionen zu ständigen Kommissionen aufgewertet. Seither

gewannen die Kommissionen deutlich an Einfluss. In den letzten Jahren verschob

sich der politische Prozess eher von der vorparlamentarischen Phase hin zur Bera-

tung in der Bundesversammlung, was auch die Parlamentskommissionen stärkte
(Mach et aL 2020). Die Mitglieder der Kommissionen werden durch die Ratsbüros

gewählt, meistens aufgrund von Vorschlägen der Fraktionen, die die Sitze proporti-
onal zu ihrer Grösse erhalten. Innerhalb der Fraktionen verläuft die Zuteilung der
Parlamentsmitglieder auf die einzelnen Kommissionen nicht in jedem Fall konflikt-
frei, da die Attraktivität der Kommissionen variiert und verschiedene Kriterien wie
Anciennität, Expertise und Verhalten innerhalb der Fraktion eine Rolle spielen
(Bailer 2018). Die Sitzungen der Kommissionen sind vertraulich, um die Erarbei-
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tung von sachbezogenen und mehrheitsfühigen Lösungen zu erleichtern. Neben

den Finanz- und Geschäftsprüfungskommissionen und der Immunitätskommis-
sion im Nationalrat gibt es neun Fachbereichskommissionen, die für je einen

bestimmten Sachbereich der Bundespolitik zuständig sind. Die Amtsdauer für die
Mitglieder beträgt vier fahre, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Kommissi-
onspräsidentinnen und -präsidenten hingegen dürfen nur zwei |ahre im Amt blei-
ben. Im Unterschied zu anderen Parlamenten, in denen die Kommissionsgrösse

nach der Wichtigkeit der Kommissionen variiert, verfügt jede Kommission über
gleich viele Mitglieder: Die meisten Kommissionen des Ständerats haben reglemen-

tarisch festgelegt l3 Mitgliedea die Mitgliederzahl der nationalrätlichen Kommissi-
onen derzeit 25. Es können auch Spezialkommissionen für die Beratung eines ein-
zelnen, umfangreichen Geschäfts eingesetzt werden.

5 Die Macht der Bundesversammlung

Eine zentrale Frage zur Bundesversammlung betrifft ihre Macht. Die Bundesver-

sammlung ist als einziges nationales Parlament kein Vollzeitparlament, ist beschei-

den ausgestattet und mit einer einzigartig starken Mitsprache der Bevölkerung kon-
frontiert, sodass es lange als schwaches Parlament galt (Kriesi et aI.2008: 72).Im
Gegensatz dazu attestieren jüngere Untersuchungen dem Schweizer Parlament eine

grosse Gestaltungskraft beispielsweise bei der Gesetzgebung (Gava el al.202I;Yat-
ter 2018). Im folgenden Abschnitt diskutieren wir diese Kontroverse und zeigen,

wie stark die institutionell definierte formale Macht des Parlaments ist und wie dies

der tatsächlichen, faktischen Macht gemäss Expertenmeinungen entspricht.

Um die Macht, die der Bundesversammlung im Verhältnis zu anderen politi-
schen Akteuren und im internationalen Vergleich mit anderen Parlamenten

zukommt, zu messen, gibt es verschiedene Ansätze. Mit dem auf Experteneinschät-

zungen beruhenden Reputational Power Index (Sciarini et al. 20i5) kann gezeigt

werden, dass die Macht des Parlaments seit den l980er-fahren zugenommen hat.

Ebenso ist ein Vergleich zu anderen politischen Akteuren möglich. Allerdings lässt

der Reputational Power Index keinen internationalen Vergleich zu, da diese Exper-

tenumfrage bisher nicht vergleichend durchgeführt wurde. Analysen, die die

Schweiz in einem internationalen Vergleich zeigen, präsentieren zudem z. T. wider-
sprüchliche Ergebnisse. Flick Witzig und Bernauer (2018) unterscheiden formale,
d. h. in Regelwerken definierte und faktische, d. h. tatsächlich ausgeübte, Macht und
zeigen auf, dass die Bundesversammlung zwar formal stark ist, aber dass die fakti-
sche Macht im internationalen Vergleich eher durchschnittlich ist. Allerdings
beruht die Einschätzung der tatsächlich ausgeübten faktischen Macht z.T. auf der

Einschätzung eines einzelnen Experten (Sebaldt 2009), die in die Studie von Flick
Witzig und Bernauer integriert wurde. Dieses Ergebnis des mittelmässigen fakti-
schen Einflusses des Parlaments steht im Kontrast zur Analyse von Gava et al.

(202I), die den Einfluss des Parlaments auf Gesetzesvorlagen misst und diesem

gerade bei der Abänderung von Gesetzen einen ausserordentlich hohen Einfluss

irnd damit Macht attestiert. Als weiteren Beitrag in dieser Debatte der Machtein-

schätzung der Bundesversammlung präsentieren wir an dieser Stelle einen für die

Schweiz neu berechneten formalen (aus Parlamentsordnungen abgeleiteten)

Machtwert gemäss Sieberer (2011), der es erlaubt, die Bundesversammlung mit

anderen Parlamenten international zu vergleichen. Damit messen wir die formale

Macht eines Parlaments nachvollziehbar beruhend auf Analysen von institutionel-

len Regeln und Befugnissen. Um zusätzlich die faktische (oder tatsächlich ausge-

übte) Macht zu erfassen, führten wir eine Expertenumfrage durch, um aufzuzeigen'

ob politikexpertinnen und -experten aus der Schweiz unsere Berechnung als zutref-

fend erachten.

Mit dem Institutional Power of Parliament Index (Sieberer 2011) messen wir

verschiedene Einflussmöglichkeiten mit i4 verschiedenen Fragestellungen. Diese

umfassen die Bereiche Politikbeeinflussung' Wahlbefugnisse, Kontrolle und Aus-

schussmacht.s Mithilfe einer Faktoranalyse reduzieren wir die 14 Fragestellungen

auf die Machtdimensionen Politikbeeinflussung bei der Gesetzgebung, Wahlbefug-

nisse und Kontrolle nach sieberer (2011) wie in Abbildung 7.3 dargestellt:

Abbildung 7.3: Die institutionelle Macht der schweizerischen Bundesversammlung
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Der Index weist für die Schweiz einen im internationalen Vergleich überdurch-

schnittlichen Wert in den Bereichen Gesetzgebung und den Wahlbefugnissen aus.

Etwas schwächer ausgeprägt ist der Bereich der Regierungskontrolle.

Um diese aus Geschäftsordnungen und Befugnissen abgeleitete Einschätzung

der formalen Macht mit der tatsächlich ausgeübten, faktischen Macht zu verglei-
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chen, führten wir eine Expertenumfrage durch.e Konfrontiert man Expertinnen
und Experten aus dem Bereich des fournalismus, Politikberatung und Lobbying
mit den Ergebnissen unserer Index-Berechnung und befragt sie nach ihrer Ein,
schätzung, wie das schweizer Parlament seine Macht in den letzten zehn fahren
ausgeübt hat, stimmen sie grösstenteils mit unseren Berechnungen überein.l0

wir fragten die Expertinnen und Experten, ob der Einfluss der Bundesver-
sammlung in den letzten zehn fahren im Gegensatz zum Bundesrat zu- oder abge-
nommen habe. Zwei Drittel der Befragten sind der Ansicht, dass die Bundesver-
sammlung heute im Vergleich zum Bundesrat einen stärkeren Einfluss auf die
Gesetzgebung ausübt als vor zehn |ahren, während das verbleibende Drittel der
Ansicht ist, ihr Einfluss wäre weniger stark. Wichtige und umstrittene Vorlagen der
letzten Jahre, wie die AHV-Reform (2017) oder die umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative (2018), wurden als Beispiele für den stärkeren Einfluss des Par-
laments genannt. Das Covid-l9-Gesetz (2020) wurde einerseits als Beispiel für
stärkeren Einfluss (eine befragte Person), aber auch als Beispiel für schwächeren
Einfluss des Parlaments genannt (zwei Befragte).

Die Zunahme des Einflusses auf die Gesetzgebungrl erklärten die Befragten
damit, dass der Parteienwettbewerb in der Schweiz profilierter sei als vor zehn fah-
ren (3 von 18 Befragten) sowie mit dem gestiegenen Ehrgeiz (4 von 18) und Selbst-
bewusstsein der Parlamentsmitglieder (3 von 18 der Befragten). Die wenigen Be-
fragten, die von einer Abnahme des Einflusses ausgehen, führen diesen vorwiegend
auf die polarisierte Bundesversammlung zurück.

Um zusätzlich das Verhältnis zwischen formaler und faktischer Macht zu unter-
suchen, befragten wir die Expertinnen und Experten, ob sie der Aussage zustimmen,
dass die Bundesversammlung trotz ihrer starken formalen Macht nur einen mittel-
mässigen Einfluss auf die Gesetzgebung hat (siehe Flick witzig et al. 2018). Dieser
Aussage stimmte ein Drittel der Befragten zu. Die Hälfte hingegen lehnte die Aussage
ab und bestätigte eher unsere Einschätzung des Institutional Power Index sowie das
Ergebnis von Gava el al. (2021), die in ihrer empirischen Analyse einen starken
Einfluss der Bundesversammlung auf die Gesetzgebung ermittelten.

uns interessierte auch besonders die Frage, wer die politische Tagesordnung
von National- und Ständerat beeinflusst. Hier stimmte die grosse Mehrheit der
Befragten (über 80 o/o) der Aussage zu, dass es der Bundesversammlung gelingt,
eigene Themen auf die politische Agenda zusetzen. Das häufigste Beispiel für die-
sen Einfluss auf die Agenda war das cor-Gesetz. zudem stimmen 70 prozent der
Befragten der Aussage zu, dass es der Bundesversammlung heute besser gelingt,
eigene Themen zv setzen als im vergleich zu vor zehn fahren. Als häufigste Erklä-
rungen für diese stärkere Rolle bei der Agendasetzung wurden die parteien

genannt, die durch stärkeren Gestaltungswillen und grössere Polarisierung stär-
kere Anstösse geben.

Die im Institutional Power Index deutlich schwächere formale Einschätzung
der Kontrollfunktion der Bundesversammlung wird von unseren Expertinnen und

Experten geteilt. Ihre Meinungen, ob die Kontrolle der Bundesversammlung erfolg-

reich ist, sind geteilt: Nur knapp die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu,

dass die Bundesversammlung erfolgreich darin ist, den Bundesrat zu kontrollieren.

30Prozenl stimmten der Aussage weder zu noch lehnen sie sie ab, 20 Prozent leh-

nen sie ab. Als Beispiele für die mangelnde Kontrolle wurden die Crypto-Leaks-

Affäre, die IT-Beschaffungsskandale sowie die Covid-19-Krise genannt. Nur eine

Minderheit von knapp 40 Prozenl findet, dass es der Bundesversammlung im Ver-

gleich zu vor zehn |ahren heute besser gelingt, die Regierung zu kontrollieren.

Knapp die Hälfte ist der Meinung, es gäbe keine Veränderung und 15 Prozent fin-

den, es gelinge weniger gut.

Abschliessend stellen wir fest, dass die Bundesversammlung eine mächtige

Legislative ist. Sowohl formal gemessen als auch durch Experteneinschätzungen

bestätigt, sticht besonders ihr grosser Einfluss im Gesetzgebungsprozess hervor im

Gegensatz zu einer eher geringen Macht im Bereich der Regierungskontrolle. Aus-

serdem zeigen wir, dass die Macht der Bundesversammlung eher zunimmt, v. a' im

Bereich der Gesetzgebung (wozu auch die Agendasetzung gehört), weniger jedoch

im Bereich der Kontrolle.
Im Folgenden stellen wir zwei zenlrale Tendenzen vor, die die Bundesver-

sammlung heute prägen: die zunehmende Professionalisierung und der Einfluss

von Interessengruppen.

6 Professionalisierung

Zu den herausragenden Besonderheiten des schweizerischen politischen Systems

gehören die direkte Demokratie und der weitreichende Föderalismus, die Konkor-

danz und das Milizparlament. Doch trotz eines offiziellen semiprofessionellen Sta-

tus ähnlich den US-amerikanischen subnationalen Parlamenten ist in der Bundes-

versammlung eine zunehmende Professionalisierung auf individueller Ebene zu

beobachten.

Mittlerweile kommt der Aufwand für die politische Arbeit auf nationaler

Ebene bei vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern einer Vollzeitbeschäfti-

gung nahe. So weist dieletzte vorliegende Untersuchung, die auf einer Befragung

der Parlamentsmitglieder basiert, für ein Ständeratsmandat über 70 Prozent, für ein

Nationalratsmandat sogar über 80 Prozent der Normalarbeitszeit aus (Sciarini et al.

2017).lmVergleich zu früheren Erhebungen (Hug et al. 2008) ist der durchschnitt-

lich (geschätzte) Arbeitsaufwand für das parlamentarische Mandat somit noch ein-

mal gestiegen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Rätinnen und Räten, aber

auch zwischen den beiden Kammern, fallen dabei sehr gross aus.

Die Mitglieder der eidgenössischen Räte werden vom Staat für ihre Tätigkeit
entschädigt. Seit den 1960er-|ahren wurde die Entschädigung der Parlamentsmit-

glieder aber in mehreren Revisionen den veränderten Bedingungen angepasst, d. h.
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erhöht und ausgebaut und entspricht im Moment rund 70 000 Franken plus Spesen

(Sciarini el al.2017:2).Die Entschädigung für Parlamentsmitglieder beinhaltet eine
direkte Lohnkomponente, diverse Spesenentschädigungen und Vorsorgeleistun-

gen. Die von Scarini et al. (2017) durchgeführte Analyse kommt zum Schluss, dass

der Stundenlohn von Parlamentsmitgliedern während der zwölf Sitzungswochen

dem von Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern kleinerer KMU-Betriebe im
technischen Bereich entspricht. Daher kann auch, was die finanzielle Entschädigung

der parlamentarischen Arbeit angeht, kaum mehr von einem Nebenamt gesprochen

werden. Die zunehmende Professionalisierung kann auch mit dem sinkenden

Durchschnittsalter der Parlamentsmitglieder sowie der Darstellung der teilweise

sinkenden Amtsdauer im Parlament (vgl. AbbildungT.4) illustriert werden.

In den Letzlen |ahrzehnten sank das Durchschnittsalter der National- und
Ständeräte auf 57 fahre (Ständerat) und 51 Jahre (Nationalrat). Diesen Abwärts-
trend des Durchschnittsalters interpretieren wir als Anzeichen einer zunehmenden

Professionalisierung (Saalfeld 1997a) und der steigenden Attraktivität des Parla-

mentsmandats. Immer jüngere politisch Engagierte streben nach einem Amt im
nationalen Parlament und nach einer politischen Berufskarriere. Dies zeigt eine

Abbildung 7.4: DurchschnittlicherVerbleib in National- und Ständerat seit 1945, in Jahren
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Tendenz hin zum Vollzeitberufspolitiker (bzw. Karrierepolitiker), der früh in die

professionelle Politik einsteigt und wenig ausserparlamentarische Erfahrung auf-

weist (O'Gra dy 2019) . Das sinkende Durchschnittsalter ist typisch für professiona-

lisierte parlamentarische Systeme wie dem des Deutschen Bundestags oder der nie-

derländischen Tweede Kamer, in denen das Durchschnittsalter unter 50 fahren liegt

(Ohmura et al. 2018; Turner-Zwinkels et al.2019).

Hingegen kann ein steigendes Durchschnittsalter auch ein Indikator dafür

sein, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier professioneller und erfahrener

sein müssen, um ein attraktiveres Amt auf der politischen Karriereleiter zu errei-

chen. Diese Argumentation zeigt sich im höheren Durchschnittsalter der Mitglie-

der des Ständerats im Vergleich zum Nationalrat, was auch das höhere Prestige des

Ständerats im Vergleich zum Nationalrat widerspiegelt. Der Ständerat gilt als

attraktiver, da er trotz faktisch gleicher institutioneller Macht mehr Einfluss ausübt

(Mueller el aL.2020). Diese Auffassung wird auch von unseren befragten Expertin-

nen und Experten geteilt; 80 Prozent attestieren dem Ständerat mehr Macht als dem

Nationalrat.
Betrachtet man die durchschnittliche Amtsdauer in den beiden Kammern als

übliches Mass für Professionalisierung (Allen et al. 2020; Saalfeld 1997 a), zeichnet

sich das Bild eines sinkenden Durchschnitts im Nationalrat und eines steigenden

Durchschnitts im Ständerat ab. Die längere Amtsdauer wird als Zeichen für eine

zunehmende Professionalisierung von Parlamentsmitgliedern interpretiert (Saal-

feld I997b). Parlamentsmitglieder streben danach, eine längere ZeIt in einer attrak-

tiven Institution zu verbringen und unternehmen auch Anstrengungen, in diese

wieder zurückzukehren, wenn sie gegen ihren Willen abgewählt oder nicht mehr

nominiert werden (Allen et aL.2020). Dies zeigt sich auch daran, dass der Verbleib

im attraktiveren Ständerat über den ganzen gemessenen Zeitraum deutlich länger

ist als die Mandatszeit im Nationalrat. Dagegen sank die Verbleibzeit im Nationalrat

im Verlauf der letzten T0Iahre deutlich, wie es auch in anderen Ländern wie den

Niederlanden beobachtbar ist.

7 Der Einfluss von lnteressengruppen

Interessengruppen, ihr vermeintlicher Einfluss und die geringe Kontrolle der Inte-

ressengruppenverbindungen sind ein weiterer zentraler Aspekt, der das Schweizer

Parlamentsgeschehen beeinflusst.12 Die mangelnde Transparenz der Parteien- und

Kampagnenfinanzierung wird immer intensiver diskutiert; in sechs Kantonenl3

wurden Parteienfinanzierungsgesetze initiiert und im luni 202I einigten sich Nati-

onal- und Ständerat aufeinen Gegenvorschlagzur Transparenzinitiative, der einen

ersten kleinen Schritt in Richtung Transparenz bedeutet, denn Spenden ab 15000

Schweizer Franken sollen nun deklariert werden.l4 Die Schweiz stach seit je durch

ihre grosse Intransparenz bei der Darstellung der Verbindungen zwischen Interes-
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sengruppen und Parlamentsmitgliedern hervor, was regelmässig Kritik von inter-

nationalen Organisationen wie dem Europarat hervorruft.ls Während in anderen

Ländern jeglicher Kontakt zwischen Lobbygruppen und Angehörigen des Parla-

ments in Art und Länge öffentlich dokumentiert werden muss (2. B. Irland) oder

die finanziellen Nebeneinkünfte der Parlamentsmitglieder veröffentlicht werden
(2.8. Bundesrepublik Deutschland) (Chari et aL.2020), sind die Schweizer Parla-

mentarierinnen und Parlamentarier lediglich seit 1985 verpflichtet, direkte Verbin-

dungen zu Interessengruppen in Form von Sitzen in Verwaltungs- und Stiftungsrä-

ten bekannt zu geben.16 Im Verlauf der letzten 25 lahre nahmen diese Verbindungen

zwischen Parlamentsmitgliedern und Interessengruppen deutlich zu (Eichenberger

et al. 2017; Gava et al, 2017; Huwyler und Turner-Zwinkels 2020) (siehe Abbil-
dung 7.5). Bemerkenswert sind dabei nicht nur die Verbindungen mit Wirtschafts-

verbänden und Unternehmen, sondern auch diejenigen Verbindungen mit Interes-

sengruppen, die sog. öffentliche Güter wie beispielsweise den Umweltschutz

vertreten (vgl. <Gesellschaftliche Interessengruppen> in Abbildung 7.5). Solche

direkten Verbindungen zwischen Interessengruppen und Parlamentsmitgliedern

nehmen im Verlauf einer einzelnen parlamentarischen Karriere zu, wobei die in der

politischen Mitte sowie rechts stehenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier

deutlich mehr Kontakte mit Interessengruppen, insbesondere mit Unternehmen,

haben. Politisch eher links stehende Parlamentsmitglieder weisen durchschnittlich

Abbildung 7.5: Entwicklung der jährlich neu geschlossenen lnteressengruppenverbindungen von Parlaments-

mitgliedern zu lnteressengruppen
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weniger Verbindungen auf und sind auch deutlich weniger mit Firmen verbunden

(Huwyler und Turner-Zwinkels 2020).

Die Verbindungen von Parlamentsmitgliedern mit Interessengruppen bleiben

nicht ohne Wirkung auf das politische Handeln in den Kommissionen und im Ple-

num (Eichenberger et al.2017). Neuere Untersuchungen zeigen, dass Mitglieder

der Bundesversammlung, sobald sie eine Verbindung mit einer Interessengruppe

eingehen, durchschnittlich mehr parlamentarische Vorstösse (Huwyler et aL.2020)

und Politikevaluationen (Varone et aL.2020) in genau dem Politikbereich einrei-

chen, in dem sie mit der Interessengruppe verbunden sind. Ebenso reichen sie eher

mit denjenigen Kolleginnen und Kollegen Gesetzesinitiativen ein, mit denen sie

schon in Interessengruppen zusammenarbeiten und Netzwerke bildeten (Fischer et

al.20L9).

Ein einflussreiches Pseudomilizparlament mit bescheidener
Ausstattung

Die Bundesversammlung ist ein im internationalen Vergleich mächtiges Parlament,

das insbesondere im Bereich der Gesetzgebung einen starken Einfluss hat, der in

den letzten zehn Jahren eher zugenommen zu haben scheint. Diese Machtzunahme

des Parlaments erklären Expertinnen und Experten zum einen mit einem stärkeren

und polarisierten Parteienwettbewerb und zum anderen mit ehrgeizigeren und

selbstbewussteren Parlamentsmitgliedern. Umso dringlicher ist daher die Frage,

wie National- und Ständerat diese Rolle legitim ausüben können und beispielsweise

auch in einer Krise ihrer Aufgabe gewachsen sind.

Unserer Meinung nach sind eine höhere Repräsentativität und eine Entwick-

lung zu einem professionalisierten und transparenten Parlament ein Teil der Ant-

wort auf diese Frage: Die Bundesversammlung entspricht in Bezug auf soziodemo-

grafische Merkmale nicht dem Repräsentationsideal eines Parlaments, das aus

allen Gesellschaftsschichten zusammengesetzt ist. Die Frauenvertretung, der An-
teil der jüngeren Menschen und Parlamentsmitglieder mit Migrationshintergrund

haben zwar jüngst im Parlament zugenommen, doch die Bundesversammlung

ist ein sozial hoch selektives Organ, das sich vorwiegend aus Akademikerinnen

und Akademikern, Selbstständigen sowie Vollzeitpolitikerinnen und -politikern

zusammensetzt. Um Abhilfe zu schaffen, wären strukturelle Verbesserungen not-

wendig. Dazu gehören ein adäquates Entschädigungssystem der Politikerinnen
und Politiker bzw. deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, attraktive Vorsorge-

regelungen, eine stärkere Parlamentsorganisation und ein Überdenken des Ses-

sionsrhythmus. Ebenso entscheidend ist auch der politische Wille der Parteien, bei

der Nomination der Kandidierenden mehr Diversität zu fördern. Im Fall der

gestiegenen Frauenrepräsentation nach den Wahlen 2019 zeigt sich, dass dieser

Weg erfolgreich sein kann.
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Doch auch das einzige verbleibende Milizparlament entkommt der Entwick-

lung hin zu einem professionellen Parlament nicht. So nehmen die Vollzeitparla-

mentarierinnen und Vollzeitparlamentarier seit längerer Zeit stetig zu und die

Volksvertretung entwickelt sich zu einem Pseudomilizparlament. Dieses ist zum

einen von Personen besetzt, die es sich leisten können, eine zeitlich befristete und

zeitintensive Tätigkeit auszuüben. Andere müssen sich beruflich stark zurückneh-

men und sind z. T. auf zusätzliche Einkünfte angewies en, z.B. in Form von Man-

daten in Interessenverbänden, Gewerkschaften oder Firmen. Die im Vergleich

bescheiden ausgestatteten Parlamentsdienste und Fraktionen sowie die nur unter-

durchschnittliche Ausstattung für persönliche Mitarbeitende führt dazu, dass Par-

lamentsmitglieder auf die Expertise von Interessengruppen oder nicht offiziell

aufgeführten Mitarbeitenden von Stiftungen, Firmen und Public-Affairs-Agentu-

ren angewiesen sind, um relevante Informationen zu erhalten. Beide Entwicklun-

gen - die Zusatzeinkünfte dank verbindungen zu Interessengruppen und die

Informationsabhängigkeit von externen Quellen - führen nachweislich zu einem

stärkeren und intransparenteren Einfluss von organisierten Interessen. Zusätzlich

profitieren in diesem System die besser Ausgebildeten und selbstständig Tätigen,

di" haufig auch auf eine bereits bestehende Infrastruktur für Recherche und admi-

nistrative Arbeiten zurückgreifen können (2. B. im Fall der im Nationalrat stark

vertretenen Anwälte). Eine bessere Ausstattung der Parlamentarierinnen und Par-

lamentarier und der Parlamentsadministration würde zusätzlich die Legislative

mit mehr Expertise und Information wappnen gegenüber der Bundesverwaltung

bei der Ausarbeitung von Gesetzen und gegenüber dem Bundesrat bei dessen

Kontrolle.
Nicht direkt von organisierten Interessen angebotene Expertise und bes-

sere strukturelle Rahmenbedingungen könnten zu einer besseren Vertretung der

nicht oder weniger gut organisierten und finanziell schwächer ausgestatteten

Bevölkerungsteile und Sektoren beitragen (2. B. Alleinerziehende, Menschen mit

Migrationshintergrund, Angestellte). Eine weitere Massnahme wären weiterge-

hende strengere Transparenzregeln für Interessengruppenkontakte und die noch

umfassendere Erfassung der Parteien- und Kampagnenfinanzierung, denn es ist

legitim, den Wählerinnen und Wählern Einsicht in Kontakte und Geldflüsse zwi-

schen Interessengruppen jeglicher Couleur und den Parlamentarierinnen und

Parlamentariern zu geben, damit sie einschätzen können, welchen Stimmen die

Volksvertretung tatsächlich Gehör schenkt.
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der SVP an, doch im Verlaufder Auseinandersetzungen über ihre Wahl schloss der Zentralvorstand
der SVP Schweiz die SVP Graubünden am 1. /uni 2008 aus der SVP Schweiz aus, was zur Gründung
der BDP führte. Bis zur Wahl in den Bundesrat von Ueli Maurer, der sein Amt im Januar 2009 antrat,
war die SVP somit nicht im Bundesrat vertreten.

6 Aktuelle Geschlossenheitsmessungen siehe https://smartmonitor.ch/geschlossenheit/ 19.2.20211.
7 Freie Debatte (Kategorie 1), organisierte Debatte (Kategorie 2), Fraktionsdebatte (Kategorie 3a), ver-
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1 Regierungsfunktionen2

Was genau man unter Regierung und Regieren versteht, ist häufig unklar oder mehr-

deutig. In der Politikwissenschaft hat sich, sowohl im angelsächsischen (Campbell

und Peters 1988) als auch im deutschsprachigen Raum (Ellwein 1976), die Zwei-

teilung des Regierungsbegriffs in Governance und Government durchgesetzt.

Governance kann als Regierung im weiten Sinnverstanden werden und umfasst das

gesamte Zusammenwirken von staatlichen und nicht staatlichen Akteuren zur
Lösung von gesellschaftlichen Problemen (Sager et al. 2017: 232-245). Der Begriff
Governmenthingegen ist enger gefasst. Er bezieht sich auf die Regierung im engeren

Sinn, also auf eine spezifische Behörde im politischen System, der bestimmte Aufga-
ben zukommen. Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der Regierung im
engeren Sinn - einer komplexen und vielseitigen Aufgabe.

Seit der Gründung des Schweizer Bundesstaats 1848 nimmt auf nationaler
Ebene der siebenköpfige Bundesrat die Rolle der Regierung ein. Zugleich Staats-

oberhaupt und Regierungschef, kommt dem Bundesrat als <oberste leitende und
vollziehende Behörde des Bundesn (Arr.174 BV) neben der klassischen Vollzugs-
funktion auch eine Staatsleitungsfunktion zu (Brühl-Moser 2007; fenny 1988; Lin-
der und Mueller 2017). Die Funktionen und Zuständigkeiten des Bundesrats sind
in ihren Grundzügen in den Art. 180 bis 187 der Bundesverfassung (BV) festgehal-
ten. Sie werden im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) von
1997 weiter konkretisiert. Aus diesen beiden Gesetzestexten lassen sich aus rechtli-
cher Sicht sechs grundlegende Regierungsfunktionen unterscheiden:

- Regierungsobliegenheiten (1): Die Wahrnehmung der Regierungsobliegenhei-
ten im engeren Sinn ist die erste Funktion des Bundesrats. Gemäss Bundes-
verfassung ist der Bundesrat für die Planung und Koordination der staatlichen
Tätigkeiten zuständig (Art. 180 Abs. I BV), (yertritt die Schweiz nach aussen>


